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Kleine Anfrage 2990 
des Abgeordneten Peter Vida (BVB/FREIE WÄHLER Gruppe) 

an die Landesregierung 

Mühlenstraße und Ortsumfahrung Rheinsberg 

In Rheinsberg gibt es seit Jahren das Problem einer fehlenden Ortsumfahrung bzw. der 
Sanierung der Durchgangsstraße Mühlenstraße. Der mangelhafte Zustand der Mühlen-
straße führt zu massiven Schäden an den Häusern. Die Stadtverordneten bemühen sich 
schon seit Beginn der letzten Legislaturperiode hier um eine Lösung bzw. Klärung. Da es 
von der Stadtverwaltung hierzu keine ausreichenden schriftlichen Informationen trotz 
mehrmaliger schriftlicher Nachfragen erhielt, wendete sich ein Abgeordneter am 
20.02.2017 schriftlich an das Landesamt für Bauen und Verkehr in Hoppegarten (s. Anlage 
1). Die Antwort dazu vom Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung vom 05.07.2017 
lautete, dass es z.Zt. keine Gespräche mit der Stadt Rheinsberg zu einer Ortsumfahrung 
gibt (s. Anlage 2). Auch eine Anfrage an Frau Ministerin Schneider vom 12.04.2017 (s. An-
lage 3) brachte keine anderslautenden Erkenntnisse. Wohl auf sein beharrliches Drängen 
hin erhielt der betreffende Stadtverordnete  jetzt von der Stadtverwaltung eine Auflistung 
von Gesprächen, die zum Thema Ortsumfahrung bzw. Mühlenstraße stattgefunden haben 
sollen (s. Anlage 4).  
Dieser Abgeordnete  fragte daraufhin schriftlich bei den in der Auflistung ausgewiesenen 
Institutionen LBV und LS nach. Das LBV erklärte, dass er für die Sanierung der Mühlen-
straße gar nicht zuständig sei. 
Ebenso war die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten sicher ein wenig dafür hilfrei-
cher Gesprächspartner. Auch wurde bei der Gesprächsauflistung eine Akteneinsicht des 
erwähnten Stadtverordneten im April d.J. aufgeführt. Abgesehen davon, dass eine solche 
Aktivität nicht in diese Auflistung passt, fand der Stadtverordnete keine Aktivitäten in den 
zur Verfügung gestellten Unterlagen zum Thema Straßen/Umleitungsbau in den letzten 
Jahren. Auch eine Nachfrage dieses Abgeordneten zu Gesprächsprotokollen aus der Ge-
sprächsliste konnte von der Stadtverwaltung nicht belegt werden. 
 
Ich frage daher die Landesregierung: 
 
1. Ist es rechtens, wenn die Stadtverwaltung einem Ihrer Stadtverordneten trotz mehrma-

liger schriftlicher Anfrage keine Antwort gibt? 
 
2. Kann man die einzelnen Punkte dieser  Gesprächsliste als für die Sanierung der Müh-

lenstraße bzw. der Einrichtung einer Ortsumgehung erforderliche Aktivitäten ansehen? 
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3. Wenn Pkt. 2. Mit Nein beantwortet wird:  
Ist es nicht der Straftatbestand der arglistigen Täuschung, wenn die Stadtverwaltung 
einem ihrer Stadtverordneten bewusst eine Gesprächsliste mit falschen oder nichtre-
levanten Informationen gibt? 

 
4. Wenn die Stadtverwaltung jahrelang den berechtigten Forderungen der Bürger und 

ihrer Abgeordneten nach einer Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Müh-
lenstraße bzw. nach einer Umgehungsstraße durch Inaktivität nicht nachkommt, müss-
te da nicht der zuständige Landrat disziplinarisch gegen der Bürgermeister der Stadt 
Rheinsberg vorgehen? 

 
5. Gibt es z.Zt. überhaupt eine Landesinstitution bzw. -behörde, die sich mit der Vor-

bereitung Sanierung Mühlenstraße oder einer Ortsumgehung beschäftigt? 
 

Anlage/n: 

1. Anlage 1 
2. Anlage 2 
3. Anlage 3 
4. Anlage 4 
















